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WAHLORDNUNG 
✗ U16-Wahlen müssen FREIWILLIG bleiben. Es wählt nur, wer will!  

 

✗ Wahlen sind GEHEIM. Keiner darf sehen, was von wem angekreuzt wird.  

 

Bei der U16 Europawahl hat jede*r nur eine Stimme, das heißt es wird nur ein 

Kreuzchen gemacht. Wie ein gültiger/ungültiger Stimmzettel aussieht, seht Ihr auf der 

nächsten Seite.  

 

✗ Die Auszählung machen mehrere Personen gemeinsam, die bezeugen können, 

dass niemand geschummelt hat.   

 

✗ Grundsätzlich gelten U16-Stimmabgaben als gültig, bei denen klar eine*r der 

Kandidat*innen auf der rechten Seite des Stimmzettels markiert wurde. Ob dort ein 

Kreuz, ein Häkchen, Strich o.ä. ist, verändert die Gültigkeit nicht. Ungültig sind aber 

Stimmzettel:  

 die keine Wahl enthalten (also nichts ist angekreuzt) 

 die zerrissen wurden oder so stark beschädigt sind, dass sie unlesbar werden 

 auf denen die Wahl kommentiert wurde oder etwas draufgeschrieben ist 

 bei denen nicht eindeutig erkennbar ist, welcher Partei die Stimme zukommt, weil 

mehrere Parteien von der Markierung berührt werden 

 bei denen jemand zur Wahl gezwungen wurde 

 

✗ Die U16- Wahl hat keinen direkten Einfluss auf die Kommunalwahl, die von über 

15-jährigen Menschen durchgeführt wird. Sie kann aber ein Signal von Euch an die 

Politik senden. 
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